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Merkblatt zur Kennzeichnung von Sportbooten beim Schleppangeln in den  Küstengewässern

Der Boots–Angler–Club hat in Absprache mit der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord und dem BSH dieses Merkblatt erstellt. Anhand von Beispielen soll die Regel 26 (Fischereifahrzeuge) der Kollisionsverhütungsregeln und die  derzeitige Auslegung in Bezug auf die Schleppangler verdeutlicht werden.

Die KVR ist ein wichtiges, aber für den juristischen Laien unverständliches, Regelwerk. So lässt die Diktion einzelner Passagen Raum für die unterschiedlichsten Interpretationen. Um auch in Zukunft ein friedliches Nebeneinander der  Wassersportler mit ihren verschiedensten Interessen zu gewährleisten, haben wir versucht, ein möglichst einfaches Merkblatt zu erstellen. Es soll auch den Nichtjuristen“ in die Lage versetzen, sich in der hier behandelten Problematik regelkonform zu verhalten.

Kennzeichnung nach der Regel 26 KVR für „Fischreifahrzeuge“
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Signalkörper: Stundenglas

Für Schleppangler die durch das fischen mit Planerboards (siehe Beispiel 1) eine erhebliche seitliche Ausdehnung erreichen, ist das Stundenglas als Sichtzeichen bei Tage gefordert. Der Gesetzestext geht von einer Länge von ca. 120 cm und einem Durchmesser von ca. 60 cm aus.

Für kleinere Fahrzeuge gilt: ​Der Größe des Fahrzeugs angepasst“. Wenn die Erkennbarkeit für andere Fahrzeuge aber gewährleitstet sein soll, empfehlen wir, nicht unter die Hälfte der oben angegebenen Werte zu gehen. Ausweichpflichtige Fahrzeuge müssen rechtzeitig genug erkennen können, dass es sich bei dem objektiv als ​Sportboot“ erkennbaren Fahrzeug nicht um ein Sportboot, sondern um ein Fischereifahrzeug nach Regel 26 KVR handelt. Nur so bleibt ihnen  Zeit und Raum um auszuweichen zu können.

Was ist Schleppangeln?

(internationale Bezeichnung= Trolling)

Eine Angeltechnik bei der ein oder mehrere Köder mittels einer Schnur von einem Wasserfahrzeug aus, das Fahrt durchs Wasser macht, den Fischen unter der Wasser–oberfläche angeboten wird, meist verwendet man dabei löffelartige Köder.

Auszug aus der Regel 26 (KVR)

(Fischereifahrzeuge)

In den für Schleppangler interessanten Passagen heißt es:

b) Ein fischender Trawler, das heißt ein Fahrzeug, das ein Schleppnetz oder ein anderes Fanggerät durchs Wasser schleppt, muss führen

i) zwei Rundumlichter senkrecht übereinander, das obere grün und das untere weiß, oder ein Stundenglas;

e) ein nicht fischendes Fahrzeug darf die in der Regel vorgeschriebenen Lichter oder Signalkörper nicht führen, sondern nur die für ein Fahrzeug seiner Länge vorgeschriebenen.

Auszug aus der Regel 3 (KVR) 
(Allgemeine Begriffsbestimmungen)

In den für Schleppangler interessanten Passagen heißt es:

Soweit sich aus dem Zusammenhang nicht etwas anderes ergibt, gilt für diese Regeln folgendes:

d) Der Ausdruck “fischendes Fahrzeug“ bezeichnet ein Fahrzeug, das mit Netzen, Leinen, Schleppnetzen oder anderen Fangeräten fischt, welche die Manövrierfähigkeit einschränken, jedoch nicht ein Fahrzeug, das mit Schleppangeln oder anderen Fangeräten fischt, welche die Manövrierfähigkeit nicht einschränken.
Beispiel 1
Angelboot mit  mehreren Handangeln die mittels Planerboard neben dem Boot geschleppt werden. 

Folge: Eine Kennzeichnung als Fischereifahrzeug ist notwendig!

Begründung: Das fischende Fahrzeug (Schleppangler) ist durch die erhebliche seitliche Ausdehnung des eigenen Fahrzeugs mit den Planerboards in seiner Manövrierfähigkeit eingeschränkt und andere Wasserfahrzeuge können unter Umständen das „Fangerät“ und dessen  seitliche Ausdehnung nicht rechtzeitig genug erkennen. Eine Gefährdung für beide Seiten ist daher nicht auszuschließen. Der Signalkörper (Stundenglas), bzw. die vorgeschriebene Lichterführung machen dem anderen Fahrzeugführer auf das Fanggerät und die dadurch eingeschränkte Manövrierfähigkeit aufmerksam und fordern von ihm einen deutlich größeren Passierabstand ggf. ein Ausweichen (Ausweichpflicht n. Regel 18 KVR).
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Beispiel 2
Angelboot mit einer Handangel die hinter dem Boot geschleppt wird. 

Folge: Eine Kennzeichnung ist nicht notwendig!

Begründung: Andere Wasserfahrzeuge sind bei Einhaltung des normalen sicheren Passierabstandes von der Art des Fischens nicht beeinträchtigt.
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Beispiel 3
Angelboot mit mehreren Handangeln die hinter dem Boot geschleppt werden.
Folge: Eine Kennzeichnung ist nicht notwendig!

Begründung: Andere Wasserfahrzeuge sind bei Einhaltung des sicheren Passierabstandes von der Art des Fischens nicht beeinträchtigt.
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Beispiel 4
Angelboot mit einer oder mehreren Handangeln die mittels Downrigger hinter dem Boot geschleppt werden. 

Folge: Eine Kennzeichnung ist nicht notwendig!

Begründung: Andere Wasserfahrzeuge sind bei Einhaltung des normalen sicheren Passierabstandes von der Art des Fischens nicht beeinträchtigt.
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Beispiel 5
Angelboot mit einer oder mehreren Handangeln die mittels Downrigger und/oder Diver hinter und neben dem Boot geschleppt werden. 

Folge: Eine Kennzeichnung ist nicht notwendig!

Begründung: Andere Wasserfahrzeuge sind bei Einhaltung des normalen sicheren Passierabstandes von der Art des Fischens nicht beeinträchtigt.
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